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Amtsblatt Mr Lailmcher Zeiwng Nr 70
Donnerstag den 26. März 1868.

(86—3) Nr. 1038,

Kundmachung.
Bon dem Landes-Ausschusse des Herzogthums ^

Kram wird hiemit der Concurs für die Theater-,
Unternehmung zu Laibach für die Saison vom,
Monate September 1868 bis zum Palmsonntage,
des Jahres 1869 ausgeschrieben.

Der Entrepreneur wird im wesentlichen die
Verpflichtung einzugehen haben, ein den gerechten
Ansprüchen des gebildeten Publicums entsprechendes
Schau- und Lustspiel, so wie Posse und Operette
beizustellen.

Doch wird aus jenen Bewerber vorzüglich
Rücksicht genommen werden, welcher auch Opern-
vorstellungen und Darstellungen in slovenischer
Sprache herzustellen sich bereit erklärt. Alle auf-
zuführenden Stücke sind in entsprechender scenischer
Ausstattung zur Darstellung zu bringen, daher
dem Unternehmer die Pflicht obliegt, für eine an-
ständige Garderobe und, soweit das vorhandene
Scenariuni nicht ausreicht, auch für neue Decora-
tionen zn sorgen.

Dafür wird dem Unternehmer außer dem
Rechte znr uncntgeldlichcn Benützung der Bühnen-
räume, zum Vezuge der Eintrittspreise, zur Ver-l
mietung von 5i Logen und der sämmtlichen Sperr-
sitze, zum Bszuge der üblichen Entschädigungspro-
ccnte von Seite durchreisender Künstler und Schau-
budeninhaber und znr Veranstaltung maskirter
Thcatcrbälle im Carncval, überdies eine S u b -
v e n t i o n zugesichert, welche je nach 'dem Maße
der übernommenen Verbindlichkeiten mit dem Un-
ternehmer vereinbart werden wird.

Die näheren Vedingnisse können täglich Hier-
amts eingesehen werden.

Bewerber um diese Unternehmung wollen ihre
Gesuche mit der Nachweifung der bisherigen Lei-
stnngcn, des Besitzes der nöthigen Bibliothek und
Garderobe, belegt mit einer Caution von 800 fl.
im Baren oder in Obligationen nach dem Tagcs-
curse, bis

5. A p r i l l. I .
beim krain. Landesausschusse einbringen.

Laibach, am 13. März 1868.
Lnndes-Ausschujse.

(91d—1) Nr. 847.

Kundmachung.
Das vom verstorbenen k. k. Kreisärzte in Salz-

burg Dr . Josef Suöan für arme Studirende ge-
stiftete Stipendium jährl. 80 f l . kommt zu ver-
leihen, und sind die Bewerbungsgesuche

b i s 1 5 . A p r i l d. I .
bei der Salzburger Landesregierung zn überreichen.

Das Nähere ist im Amtsblatte Nr. 68 die-
ser Zeitung zu ersehen.

K. k. Landesregierung Salzburg, am 8ten
März 1868.

( 9 6 - 1 )

Kuudmachuug.
M i t welcher zur allgemeinen Kenntniß gebracht

wird, daß die dem Civilspitale gehörige, in der
Steuergemeinde Tirnau gelegene Wiese Rakova
Ieusa von 3000 l lü" Flächenmaß auf ein oder
mehrere Jahre in Pacht ausgelassen werde.

Die diesfä'llige versteigerungsweise Verhand-
lung findet

am 8. A p r i l 1 8 6 8 ,
um 9 Uhr Vormittags, in der hiesigen Verwal-
tungskanzlei statt.

Die Pachtlustigcn werden hiezu mit dein Bei '
satze eingeladen, daß die diesfälügen nähern Ve-
dingnisse in der Verwaltungskanzlei in vor- und
Nachmittagen Amtsstunden zur beliebigen Einsicht
vorliegen.

Laibach, am 2 1 . März 1868.
fündeswohlthätigkeits-Anstalten-Direction.

(88—2) Nr. 1792.

Hur Vcllicilul,,, aus der Leopold Dittmar Kö-
«lsssbcrn'schen Stiftung für Mi l i tärs israeli-
tischer Konfession in Folsse hohen 'AeichS-
Kriesss'MinisterialrescripteS vom H?. Februar

»>jttS, Abthlss. U, Nr. » t » 2

Die Bethcilung aus dieser Stiftung besteht
entweder in einer lebenslänglichen Zulage von Ein-
hundert Gulden ö. W. oder in einem Pauschal-
betrage zu einem Gewerbe oder einer andern Un-
ternehmung.

Es sind hiezu solche Mi l i tärs, sowohl Ossi-
ciere als Leute des Maumchaftsstandes, israeliti-
scher Confcfsion berufen, welche sich brav im M i l i -
tärdienste verhalten haben, vcrwnndet arbeitsun
fähig geworden sind und einer Beihilfe zu ihrem
bessereu Lebensunterhalte bedürfen, ohne Unterschied,
ob sie verabschiedet sind oder in ärarischem Vcr-
sorgungsgcnusse stehen.

I n dem bis längstens
15 . A p r i l 1 8 6 8

bei dem Gcneral-Commando in Graz zu überrei-
chenden Gesuche ist anzuführen:

^ Der Vor- und Zuname des Bewerbers; der
Aufenthaltsort, das Alter, der ledige oder verhei-
ratete Stand; ob nnd wie viele uuversorgte ehe
liche Kinder vorhanden sind; der Truppcnkörpcr,
bei welchem er gedient hat, die Dienstzeit; die
allfälligc besondere Verdienstlichkeit; ob und in wel-
cher Schlacht und in welcher Art er etwa verwun-
det worden; worauf seine Arbeitsunfähigkeit be-
rnhe; ob und in welchem Betrage er eine Pension,
eine Invalidengebühr oder einen sonstigen ärari-
schen Genuß beziehe; die allfälligen Heirats-Cau-
tions-Interessen oder ob er ein anderweitiges Ein-
kommen und in welchem Betrage genieße. — Die
geltend gemachten Verdienste, die Vermögenslosig-

keit, die Art der etwa erlittenen Vcrwunduug und
die Arbeitsunfähigkeit sind mittelst der dem Gesuche
bcizuschlicßendcn betreffenden Documcnte nachzu-
weisen, so wie auch die übrigen Angaben nach
Thunlichtcit zu documcntiren.

Graz, am 2. März 1868.

Vom k. k. Vencral-Tommaudo.

(92-^2) Nr? 3095.

Kundmachung.
Das hohe k. k. Handcls-Ministerium hat in

der Absicht, die Aufgabe und Behandlung inlä'n
difcher recommandirter Briefe thunlichst zu erleich-
tern und zu vereinfachen, einverstädlich mit dem
königlich ungarischen Handels-Ministcrium, mittelst
h. Erlasses vom 25. Februar l . I . , Z. 185)0- 2 N ,
Folgendes anzuordnen befunden:

1. Die Bestimmung des ß 15 der Bricfpost«
Ordnung vom Jahre 1838, wonach auf der Sie-
gclseite des Umschlages recommandirtcr Briefe der
Name und Wohnort des Versenders angegeben
sein muß, wird aufgehoben. Es ist auch in Zu-
kunft jedem Aufgeber eines solchen Briefes unbe-
nommen, die bezeichneten Daten auf dem Briefe
anzusetzen, es darf aber von Seite der Postämter
die Beisetzung dieses Vormerkes nicht mehr gefor-
dert werden. Eine Ansnahmc hat nur einzutreten
bei recommandirten Briefen, welche mit der Be-
zeichnung „ in Wechselprotest-Angelegenheiten" ver-
sehen sind, dann bei Efprcßbricfcn, bei welchen
der Aufgeber in der bisherigen Weise auf der Siegel-
seite des Briefes bezeichnet sein muß.

^ 2. Die bisherigen besonderen Vorschriften
über den Verschluß inländischer recommandirtcr
Briefe werden anßer Kraft gesetzt, und es bleibt
daher in Zukunft jedem Versender überlassen, einen
recommcndirten Brief auf die ihm beliebige Weise
(mit hartem Wachs, mit Oblatcu, SicgclmarkcN
oder auch durch einfache Verklebung der Convert'
flügel) zu verschließen.

Die Postämter haben in eine Prüfung, ob
die allfälligen Sicgelabdrücke in hinlänglicher Zahl
und zweckmäßig angebracht sind, nicht mehr eim

! zugchen und in dieser Beziehung keine Anstände
^zu erheben.
! Die Vorschriften über den Verschluß und dic
!Behandlung rccommandirtcr Briefe nach dew
! A u s l a n d e bleiben jedoch unberührt.

Hievon wird das Pnblicum mit dem Vcifi^
gen in Kenntniß gesetzt, daß die Postanstanst" t
für den Inhal t rccommandirtcr Briefe keine H ^
tung übernimmt, und es daher ausschließlich " "
Interesse des Versenders liegt, an dem Vnese
einen solchen Verschluß anzubringen, daß o?"
sichtbarer Verletzung desselben der Inhal t wcy
zugänglich ist.

Trieft, am 16. März 1868.
K. k. Post-Pirection.


